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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. FEURSTEIN, Dr. STEINER, 
HAGSPIEL und Genossen haben am 16. Dezember 1981 unter der 

Nr o 1627/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 
betreffend Europäisches Rahmenübereinkommen über die grenzüber
schrei '~ende Zusammer.arbei t zwischen Gebietskörperschaften 
geric~tet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"10 Welche Vorbehalte wurden von österreichischer Seite anläßlich 
der Unterzeichnung des Abkommens vorgebracht? 

2. Wann wird die Republik Österreich das Europäische Rahmenabkomme. 
über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften ratifizieren? 

38 Welche Änderungen im innerstaatlichen Recht sind vorgesehen, 
um die Zielsetzungen im Europäischen Rahmenübereinkommen 
über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften zu verwirklichen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1 : 

Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens wurden von Österreich 

keine Vorbehalte vorgebracht. 

1626/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Frage 2 : 

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung am 12. Jänner 1982 

den Beschluß gefaßt, das vorliegende Übereinkommen dem Nationalrat 

zur Genehmigung vorzulegen und nach erfolgter Gener~igung 
dem Bundespräsidenten die Ratifizierung vorzuschlagen. 

Zu Frage 3 : 

In verfassungsrechtlicher Hinsicht erfordert das Übereinkommen 

im Hinblick auf die salva~orische Klausel zugunsten der jeweiligen 
Verfassungsordnung keine legistischen Ma8nahmen. Solche sind 

derz~it auch nicht vorgesehen. 

/ 

J 

1626/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




